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Eingegangene Stellungnahmen Stellungnahme der Verwaltung / des Planers 

BEHÖRDENBETEILIGUNG nach § 4 Abs. 2 BauGB (06.03. bis 16.04.2018) 

1. Polizeipräsidium Konstanz 
Sachbereich 13 – Verkehr 
Dienstsitz Ravensburg 
Gartenstraße 97 
88212 Ravensburg  

 vom 20.03.2018 

 

 
Das Polizeipräsidium Konstanz erhebt gegen den Bebauungsplan 
aus verkehrspolizeilicher Sicht keine Einwendungen. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 46.2 - Luftverkehr und Luftsicherheit 
Industriestraße 5 
70565 Stuttgart 
vom 26.03.2018 

 

 
Ergänzend zur Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen 
vom 25.11.2013 teilen wir Ihnen folgendes mit: 
 
Seit 01.01.2017 ist das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46.2, 
Luftverkehr und Luftsicherheit, für den Bau- und Anlagenschutzbe-
reich des Flughafens Friedrichshafen zuständig. 
 
Das Plangebiet in Berg befindet sich im Bauschutzbereich für den 
Verkehrsflughafen Friedrichshafen. Die Bezugshöhe des Bau-
schutzbereiches liegt im Plangebiet bei 436,00 m ü. NN. 
In wie weit Belange des Bauschutzes tatsächlich betroffen sind, 
muss im jeweiligen Einzelfall durch die Deutschen Flugsicherung 
DFS GmbH geprüft werden. 
 
Für das jeweilige Bauvorhaben ist jedoch im Einzelfall eine luftrecht-
liche Zustimmung gemäß § 12 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) beim 
Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46.2 einzuholen. 
 
Bau- und Mobilkräne, Bohrgeräte, Betonpumpen und ähnliche Bau-
geräte, die bei den Baumaßnahmen zum Einsatz kommen und die 
Bezugshöhen der Schutzbereiche überschreiten, bedürfen einer 
luftrechtlichen Genehmigung gemäß § 15 Abs. 2 LuftVG. 
 

 
 
 
 
 
Wird als Hinweis im Textteil zum Bebauungsplan 
unter C 5 aufgenommen. 

3. Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart 
Abt. 8 
Postfach 20 01 52 
73712 Esslingen am Neckar 

 vom 12.04.2018 

 
 
 

 
1. Bau- und Kunstdenkmalpflege  
In Bezug auf das o. g. Planverfahren trägt die Bau- und Kunstdenk-
malpflege keine Anregungen oder Bedenken vor.  
 
2. Archäologische Denkmalpflege:  
Aus dem betreffenden Gebiet sind bisher keine ur- und frühge-
schichtlichen archäologischen Bodenfunde bekannt, jedoch auf 
Grund der allgemeinen Siedlungsgunst des Geländes zu erwarten. 
Daher sind grundsätzlich alle Erdarbeiten einschließlich von Bau-
grunduntersuchungen, Oberbodenabtrag und Erschließungsmaß-
nahmen frühzeitig mit dem LAD abzustimmen. Der Abtrag des 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der bereits vorhandene Hinweis C 2 zur „Archäo-
logischen Denkmalpflege“ wurde entsprechend 
geändert. 
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Eingegangene Stellungnahmen Stellungnahme der Verwaltung / des Planers 

Oberbodens sowie etwaiger kolluvialer Schichten im Liegenden hat 
mit einem Bagger mit Humuslöffel unter Aufsicht des LAD zu erfol-
gen. Ansprechpartnerin: Dr. Julia Goldhammer, Landesamt für 
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Fischersteig 9, 
78343 Gaienhofen-Hemmenhofen, Tel. 07735/93777-126, E-Mail: 
julia.goldhammer@rps.bwl.de  
 
Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der  
§§ 20 und 27 DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchführung der 
Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeu-
ge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, 
Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind 
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unver-
ändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbe-
hörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit 
einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumin-
dest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
 

4. Landratsamt Bodenseekreis 
Amt für Kreisentwicklung und Baurecht 

 Albrechtstraße 77 
88045 Friedrichshafen 

 vom 13.04.2018 

 
 
 

 
Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. 
Entwurf, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begrün-
dung und ggfls. Rechtsgrundlage 
 
I. Belange des Wasser- und Bodenschutzes: 
 
1. Die textlichen Festsetzungen (Ziffern 3.8 und 3.10) sowie die 
Begründung (Ziffer 5.5.6) sehen für das Plangebiet eine Entwässe-
rung im Trennsystem mit zentralen Retentionsmulden vor. Eine 
dieser Mulden ist im Lageplan skizziert. Die gesamte Entwässe-
rungsplanung (mit eventuellen Maßnahmen und/oder Anlagen zur 
modifizierten Entwässerung) ist mit der unteren Wasserbehörde 
abzustimmen und wasserrechtlich anzuzeigen. 
 
2. Aus Sicht der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde be-
stehen keine grundsätzlichen Einwendungen gegen den vorliegen-
den Bebauungsplan "Gesamtentwicklung Berg, Teilgebiet 3". 
 
Den Unterlagen ist das Gutachten des Ing. Büros INGEO mit der 
Projektnummer 16413G-FNM vom 22.01.2014 beigefügt. Auf die 
festgestellten Untersuchungsergebnisse wurde verwiesen, aller-
dings können diese nicht für das Teilgebiet 3 herangezogen wer-
den. 
 
Das von der Planung betroffene Grundstück Flst-Nr. 1236 war nicht 
Gegenstand der damaligen Bodenuntersuchungen und muss auf-
grund seiner Nutzungsgeschichte mit Intensivobstanbau seit min-
destens 1996 als eigenständiges Grundstück untersucht werden. 
Es sind Bodenuntersuchungen zu veranlassen und die Untersu-
chungsergebnisse dem Amt für Wasser- und Bodenschutz mitzutei-
len, sobald diese vorliegen. Die neu gewonnenen Untersuchungs-
ergebnisse, sowie daraus gegebenenfalls abzuleitende Schlussfol-
gerungen z. B. für die Verwertung von Erdaushub, sind dann zu 
formulieren und in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Abstimmung mit dem Landrat-
samt wird durchgeführt und die notwendige wasser-
rechtliche Anzeige vorgenommen. 
 
 
 
 
 
Ein entsprechendes Gutachten wurde erstellt. Es 
wurde an das Landratsamt weitergeleitet und die 
Ergebnisse in den Bebauungsplan und in den Um-
weltbericht eingearbeitet. 
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Eingegangene Stellungnahmen Stellungnahme der Verwaltung / des Planers 

Das Bewertungsmodell der Landkreise Ravensburg und Boden-
seekreis sieht für baubedingte Beeinträchtigungen im Schutzgut 
Boden einen Abzug von 10 % vor. Im Umweltbericht bzw. der Ein-
griffs-Kompensationsbilanz wurde bei der Berechnung des Eingriffs 
in das Schutzgut Boden dieser Abzug von 10% augenscheinlich 
nicht berücksichtigt. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist in 
diesem Punkt zu überarbeiten und der entsprechende Abzug vor-
zunehmen. 
 
3. In den Hinweisen (Teil C) bitten wir in Ziffer 4 die ersten drei 
Sätze durch folgenden Text zu ersetzen: 
„Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden 
(wassergesättigter Bereich), so ist dieser Aufschluss unverzüglich 
beim Landratsamt Bodenseekreis - Amt für Wasser- und Boden-
schutz - anzuzeigen. (§ 49 Abs. 2 und 3 WHG i. V. m. § 43 Abs. 6 
WG). 
Eine Wasserhaltung während der Bauzeit (Grundwasserabsen-
kung) bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist beim Amt 
für Wasser- und Bodenschutz zu beantragen. 
Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur 
dauerhaften Regulierung des Grundwassers mit dauernder Ablei-
tung / Absenkung des Grundwassers nicht zulässig (§ 9 WHG). 
Anfallendes Hangwasser bzw. Schichtwasser ist vor Ort zu versi-
ckern. Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwan-
kungsbereich sind druckwasserdicht nach DIN 18 195, Teil 6, Ab-
schnitt 8 oder als weiße Wanne auszuführen. 
Das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser stellt eine Benut-
zung eines Gewässers dar (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) und bedarf 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG.  
Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels 
sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass über die Gräben kein 
Grundwasser abgeführt wird. 
Der Boden von Tiefgaragen ist wasserundurchlässig herzustellen. 
Hierfür dürfen nur zugelassene Bauprodukte verwendet werden. 
Eine Versickerung des verschmutzten Abwassers aus Tiefgaragen 
in den Untergrund und das Grundwasser ist nicht zulässig." 
 
II. Belange der Landwirtschaft: 
 
Das Plangebiet umfasst landwirtschaftlich genutzte Fläche, die als 
Ackerland genutzt wird. Die Fläche ist in die besonders hochwertige 
Vorrangflur I eingestuft. Daher ist eine besonders flächensparende 
Planung angezeigt. 
 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wurde 
angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
Der bereits vorhandene Hinweis C 4 zum „Grund-
wasserschutz“ wurde entsprechend geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

5. Regierungspräsidium Tübingen 
 Postfach 26 66 

72016 Tübingen 
 vom 13.04.2018 

 

 
Keine Anregungen oder Bedenken.  
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

6. Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH 
 Kornblumenstraße 7/1 

88046 Friedrichshafen 
vom 13.04.2018 

 
 

 
In der „Begründung“ unter Punkt 5.5.3 bitten wir Folgendes zu 
ergänzen: 
Die neu eingerichtete Bushaltestelle der Linie 16 „Berg Schuster-
straße„ befindet sich in unmittelbarer Nähe zum „Teilgebiet 3“. 

 

 
Die Ergänzung in der Begründung wurde vorge-
nommen. 

7. Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 
 88214 Ravensburg 
         vom 16.04.2018 
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Eingegangene Stellungnahmen Stellungnahme der Verwaltung / des Planers 

 
Durch den o.g. Bebauungsplan sind keine zu beachtenden 
Ziele der Raumordnung nach dem Regionalplan betroffen. 
 
Der Regionalverband bringt zum o.g. Bebauungsplan keine 
Anregungen und Bedenken vor. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Eingegangene Stellungnahmen Stellungnahme der Verwaltung / des Planers 

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG nach § 3 Abs. 2 BauGB (14.03. bis 16.04.2018) 

1. Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Adolph-Kolping-Str. 2-4 

78166 Donaueschingen 
vom 07.03.2018 

 
 

 
Da es sich hier nur um einen Gebäudekomplex handelt ist die Bau-
herrenberatung zuständig. Diese ist über diesen Link zu erreichen: 
http://www.telekom.de/umzug/bauherren?wt_mc=alias_1156_bauh
erren oder telefonisch über 0800 330 1903. Ein Lageplan ist beige-
fügt. 
 

 
 
 
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Unitymedia BW GmbH 
 Postfach 10 20 28 
 34020 Kassel 

vom 09.03.2018 

 
 

 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Abwägung 
 

zum Bebauungsplan Nr. 543-1 „Gesamtentwicklung Berg –
Teilbereich 1 und 2“ 

 
 
Die frühzeitige Beteiligung von Behörden und anderen Trägern öffentlicher Belange für den 
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 543 „Gesamtentwicklung Berg“ nach § 
4 Abs. 1 BauGB wurde vom 24.10.2013 bis zum 24.11.2013 durchgeführt. 
 
 
Es sind Stellungnahmen folgender Behörden und Träger öffentlicher Belange eingegangen: 
 
 
Polizeidirektion Friedrichshafen 
 
Landratsamt Bodenseekreis 
 
Stadtverkehr Friedrichshafen 
 
Regierungspräsidium Tübingen 
 
Stadtwerk am See 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
 
Der Regionalverband Bodensee Oberschwaben teilte lediglich mit, dass keine Einwände be-
stehen. 
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Am 31.10.2013 nahm die Polizeidirektion Friedrichshafen wie folgt Stellung zum Bebauungs-
plan: 
 

 
 
Stellungnahme des Stadtplanungsamtes: 
 
Die Hinweise der Polizeidirektion werden zur Kenntnis genommen. 
Ein Gehweg in der Lohrstraße wurde aufgenommen. 
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Am 21.11.2013 nahm das Landratsamt Bodenseekreis wie folgt Stellung zum Bebauungs-
plan: 
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Stellungnahme des Stadtplanungsamtes: 
 
Zu A I. Belange des Wasser- und Bodenschutzes 
 
Die Abstimmung der gesamten Entwässerungsplanung mit der unteren Wasserbehörde wird 
verfahrensbegleitend durchgeführt und den rechtlichen Bestimmungen gemäß wasserrecht-
lich angezeigt. 
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Zu A. II Belange der Straßenbautechnik 
 
Der geplante bebaute Bereich außerhalb des Erschließungsbereiches liegt nicht in dem Teil-
bereichen 1 und 2, die im ersten Bauabschnitt zur Entwicklung kommen sollen, sondern in 
einem Bauabschnitt der erst in einigen Jahren zur Umsetzung ansteht. Entsprechende Ge-
spräche zur Überwindung der Erschließungsproblematik werden daher in der Zukunft geführt 
werden. 
 
 
Zu C I Belange des Natur- und Landschaftsschutzes: 
 
Im Bebauungsplanentwurf sind erhaltenswerte Bäume mit Pflanzbindungen versehen worden 
und die Festsetzung bezüglich insektenschonender Außenbeleuchtung wurde aufgenom-
men. 
 
 
Zu C II Belange des Wasser– und Bodenschutzes: 

1. Die entsprechende Betrachtung des Gutes „Boden“ wurde im Umweltbericht abge-
handelt und entsprechende Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches 
festgelegt. 
Auch dem Grundsatz des schonenden Umgangs mit Grund und Boden wird Rechnung 
getragen. Bei den wenigen großen Grundstücken ist als Bauweise Doppel- und Ein-
zelhaus festgesetzt, so dass bei Bedarf eine entsprechend dichtere Bebauung möglich 
ist. Die Grundstücksgrößen für Einzelhäuser liegen überwiegend zwischen 450 m² und 
600 m² und bei Doppelhäusern zwischen 250 m² und 300 m². 
 

2. Die Empfehlung für Starkregenereignisse wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu C III Belange des Immissionsschutzes: 
 
Ein entsprechendes Gutachten wurde eingeholt und die daraus resultierenden Maßnahmen 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Zu C IV Belange der Landwirtschaft: 
 

1. Der Hinweis auf die nördlich angrenzenden Intensivobstanlagen wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

2. Auf entsprechende feuerbrandgefährdete Gehölze wir verzichtet. 
 
 
Zu C V Belange der Straßenbautechnik: 
 
Der geplante Kreisverkehr wird Bestandteil eines erst später zur Realisierung anstehenden 
Bauabschnittes. Die Stellungnahme hierzu wird zur Kenntnis genommen und zu einem spä-
teren Zeitpunkt berücksichtigt. 
 
 
Am 21.11.2013 ging nachstehendes Schreiben vom Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH ein: 
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Stellungnahme des Stadtplanungsamtes: 
 
Die beiden Haltstellen werden entsprechend berücksichtigt. Eine befindet sich im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 543-1 und zwar im Teilbereich 2. Die entsprechen-
de Fläche ist mit Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung gesichert. 
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Nachstehendes Schreiben vom Regierungspräsidium Tübingen ging am 25.11.2013 ein: 
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Stellungnahme des Stadtplanungsamtes: 
 
Zu I Belange des Naturschutzes: 
Bezüglich des Artenschutzes wurden im Umweltbericht ergänzende Aussagen getroffen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die Artengruppen Vögel, Säugetiere, Reptilien 
und Amphibien sowie für geschützte Wirbellose erhebliche Beeinträchtigungen  durch die 
geplante Bebauung ausgeschlossen werden können. Es ist nicht zu erwarten, dass Verbots-
bestände des § 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie 
eintreten. Ein Ausnahmeverfahren gem. § 45 (8) BNatSchG ist nicht erforderlich. 
 
 
Zu II Belange des Luftverkehrs: 
 
Das MVI, Referat 35 wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
 
 
Zu III Belange des Denkmalschutzes 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege 
 
Im Flächennutzungsplan 2015 der Verwaltungsgemeinschaft Friedrichshafen – Immenstaad, 
genehmigt vom Regierungspräsidium Tübingen am 14.06.2006 wurden die jetzt überplanten 
Flächen als geplante Mischbauflächen dargestellt. In den Beteiligungsverfahren zum Flä-
chennutzungsplan wurde das Regierungspräsidium gehört und es gab keine Stellungnahem 
seitens des Denkmalschutzes bezüglich dieser Flächen. Die Flächennutzungsplanung ist das 
Bauleitplanverfahren, in dem die grundsätzliche Eignung der Siedlungsflächen zu prüfen ist. 
Damals hätten diese Bedenken vorgebracht werden müssen. Denn die Stadt Friedrichshafen 
hat als Oberzentrum entsprechend Flächen für ihre Entwicklung auszuweisen und ein Ver-
zicht auf dies Flächen ohne Ersatzflächen entwickeln zu können geht zu Lasten der Stadt-
entwicklung. 
Zudem werden über Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung Vorkehrungen getroffen, 
dass die landschaftsprägende Lage der Pfarrkirche St. Nikolaus auch weiterhin erhalten 
bleibt. Die Topographie – das Plangebiet liegt deutlich tiefer - unterstützt die Unterordnung 
der geplanten Bebauung ebenfalls. 
Des Weiteren bewirkt der Grünzug „Grüne Mitte“ auch im Plangebiet einen ständigen Blick-
bezug auf die Kirche. Der ganze Entwurf ist auf die prägende Wirkung der Kirche auf die 
Landschaft ausgerichtet. 
 
Ein Verzicht auf die Entwicklung der Flächen kommt daher nicht in Betracht. 
 

2. Archäologische Denkmalpflege 
 
Im Bebauungsplan wurde ein Hinweis (Hinweis 1) aufgenommen, der die entsprechende 
Vorgehensweise beinhaltet. 
 
 
 
 
Mit Schreiben vom 25.11.2013 reichte das Stadtwerk am See folgende Stellungnahme ein: 
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Stellungnahme des Stadtplanungsamtes: 
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Die Trafostation kann verbleiben: Eine entsprechende Aufnahme in den Bebauungsplan ist 
erfolgt. 
Inwiefern das Grundstück erworben werden kann ist mit dem Amt für Vermessung und Lie-
genschaften abzuklären und nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
 
 
 
Mit Schreiben vom 26.11.2013 teilt die Deutsche Telekom Technik GmbH folgendes mit: 
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Stellungnahme des Stadtplanungsamtes: 
 
Die Stellungnahme der Telekom wird zur Kenntnis genommen. Alle Anlagen im Gebiet kön-
nen weiterbetrieben werden. 
Eine entsprechende Koordination der Tiefbaumaßnahmen wird wie gewünscht erfolgen. 
Es werden keine zusätzlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen, da die 
gewünschte Festsetzungen bei der Stadt Friedrichshafen übliche Praxis darstellen. 
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Die frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 3 Abs. 1 BauGB fand vom 28.10.2013 bis zum 
18.11.2013 statt. 
Bis zum 20.11.2013 konnten Stellungnahmen abgegeben werden. 
 
In dieser Zeit gingen drei Stellungnahmen ein. 
 
Herr Hubert Knoblauch brachte per E-Mail am 06.11.2013 folgendes vor: 
 

 

 
 
 
Stellungnahme des Stadtplanungsamtes: 
 
Da auf dieser Böschungsfläche sowohl Ausgleichsmaßnahmen als auch Schallschutzmaß-
nahmen vorgesehen sind, steht ein Verkauf nicht zur Disposition. 
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Bezüglich Werbeanlagen werden in den örtlichen Bauvorschriften folgende Festsetzungen 
getroffen: 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und straßenzugewandt zulässig, je wer-
bende Einrichtung nur 1 Werbung. 
Werbeanlagen an baulichen Anlagen in einer Höhe von mehr als 3,00 m über der angren-
zenden Erschließungsstraße sind nicht zulässig. 
Freistehende Werbeanlagen sind nur als Sammelwerbeanlagen (für mehrere Betriebe an der 
Stätte der Leistung) ausnahmsweise zulässig. Diese dürfen eine Höhe von 3,00 m über der 
angrenzenden Erschließungsanlage sowie eine Gesamtansichtsfläche von 2,50 qm nicht 
übersteigen. 
Ob das gewünschte Werbeschild dies Anforderungen erfüllt ist in einem Baugesuchsverfah-
ren zu entscheiden. 
 
 
Im Namen der Familie Effner gab Rechtsanwalt Dr. Martin Arnold mit Schreiben vom 
15.11.2013folgende Stellungnahme ab: 
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Stellungnahme des Stadtplanungsamtes: 
 
Im Bebauungsplan ist vorgesehen die Lohrstraße auf einen Regelquerschnitt von 4,75 m 
auszubauen. Des Weiteren ist ein einseitiger Gehweg von 1,50 m Breite geplant. 
Mit diesem Ausbaustandard ist sowohl das Befahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen 
gewährleistet als auch ein ausreichender Standard vorhanden, um der untergeordneten Er-
schließungsfunktion der Lohrstraße gerecht zu werden. 
 
Bezüglich der Erweiterungsabsichten des landwirtschaftlichen Betriebs der Familie Effner 
ändert der Bebauungsplan nichts. Bereits jetzt ist die Umgebungsbebauung überwiegend 
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durch Wohnbebauung geprägt. Dies wird durch den Bebauungsplan nicht geändert. Die Fa-
milie Effner hat sicherzustellen, dass die Lärmimmissionen sich im Rahmen des gesetzlich 
Zulässigen bewegen. 
 
 
 
Mit Schreiben vom 19.11.2013 bringt Herr Horst Baldauf nachstehende Stellungnahme vor: 
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Stellungnahme des Stadtplanungsamtes: 
 
Die im Wettbewerbsentwurf dargestellten Verengungen der Fahrbahn der Grötzelstraße und 
der Friedensstraße finden in den Bebauungsplan für die Teilbereiche 1 und 2 keine Aufnah-
me. Ob sie im weiteren Verlauf der Grötzelstraße in den weiteren Bauabschnitten aufge-
nommen werden und wenn, in welcher Form, steht noch nicht fest. 
Es ist auch Anliegen der Stadtverwaltung einen problemlosen und sicheren Verkehrsfluss zu 
gewährleisten. 
 
 
 


